
Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

12/SVV/0655

öffentlich
Betreff:
Potsdamer Solarsatzung

Erstellungsdatum 25.09.2012
Eingang 902:

Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

07.11.2012 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Landeshauptstadt Potsdam gibt sich zur verbindlichen Nutzung der Solarenergie in Gebäuden eine 
Solarsatzung. 

Die festzusetzenden ordnungsrechtlichen Regelungen sollen sich dabei an der Solarsatzung der Stadt 
Marburg orientieren.

Über diese Regelungen hinaus, soll die Satzung weitere Instrumente der Landeshauptstadt Potsdam 
zur geplanten Umgestaltung der örtlichen Energieversorgung beinhalten (Anreize durch finanzielle 
Förderung, Information durch Beratungsleistung, Gebäudebewertungen, Energieeffizienz-Konzepte).

Der Stadtverordnetenversammlung ist in der Dezember Sitzung 2012 ein erster Zwischenbericht zu 
erstatten.

gez. Saskia Hüneke
Fraktionsvorsitzende

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 erledigt  abgelehnt

Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen: Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl mit 
entsprechenden Maßnahmen, die dem Klimawandel 
entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an 
den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden 
(klimagerechte Stadtentwicklung).

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung
Am 18. März 2011 haben sich die Mitglieder des Bundesrates in der 881. Plenarsitzung auch mit dem 
Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen (Europarechtsanpassungsgesetz Erneuerbare Energien - EAG EE) befasst. 
Dieses Gesetz novelliert u.a. auch das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG), das seit 
Anfang 2009 gilt. Da nur der Neubaubereich durch Bundesgesetz geregelt ist, soll sich eine 
Potsdamer Solarsatzung auf der Grundlage des § 81, Abs. 7 Brandenburgische Bauordnung nun auf 
Regelungen für den Gebäudebestand konzentrieren.
Auszug aus der Brandenburgischen Bauordnung, § 81, Abs. 7
(7) Die Gemeinde kann durch örtliche Bauvorschriften für vor dem 1. Januar 2009 fertig gestellte 
Gebäude die anteilige Nutzung von Erneuerbaren Energien festsetzen, wenn die erforderlichen 
Maßnahmen technisch und rechtlich möglich, wirtschaftlich zumutbar und verhältnismäßig sind, zu 
einer Verminderung des Energiebedarfs beitragen und die Aufwendungen durch die eintretenden 
Einsparungen innerhalb angemessener Fristen erwirtschaftet werden können. Die Gemeinde kann 
dabei insbesondere 

1. Mindestflächen für Sonnenkollektoren und Fotovoltaikanlagen festsetzen, 

2. die Nutzungspflicht abhängig machen von 

a) Änderungen am Gebäude, wie der vollständigen oder teilweisen Erneuerung der 
Dacheindeckung, der Dächer oder der Fassaden, 

b) dem Austausch von Heizkesseln oder Anlagen zur Wärmeerzeugung. 


